
 
Regeln 
 
Leipziger Inklusionskonferenz „Bildung, Vermittlung & Arbeit“ 
Programmpunkt: „Lebendige Bibliothek“ 
 
 
 

- Die Öffnungszeit der Bibliothek ist 11 Uhr bis 12.30 Uhr. 

- Es kann jeweils nur ein Buch pro Durchgang gelesen werden.  

- Es können maximal zwei Bücher gelesen werden.  

- Ein Wechsel der Stationen zwischendurch ist nicht möglich. 

- Die Durchgänge beginnen 11 Uhr und 12 Uhr. 

- Die Lesezeit ist auf 30 Minuten begrenzt. 

- Ich darf das Lebendige Buch mental und körperlich nicht 

beschädigen. 

- Die Würde des Lebendigen Buches ist in jedem Fall zu achten und 

darf nicht verletzt werden.  

- Fragen zum Arbeitsleben stehen im Mittelpunkt. 

- Das Lebendige Buch darf das Gespräch jederzeit abbrechen, wenn 

die Situation für das Lebendige Buch unangenehm ist. 

- Ich übernehme Verantwortung für mein Sprechen und achte auf 

diskriminierungsfreie Sprache. 

- Ich achte darauf, dass auch andere Leser*innen zu Wort kommen 

und Fragen stellen können.  

- Was in der Bibliothek erzählt wird, bleibt in dem Raum. Ich achte die 

Privatsphäre der Lebendigen Buches. 

- Der Verzehr von Speisen im Lesesaal ist untersagt. 

- Die Nutzung der Lebendigen Bibliothek ist kostenlos. 

- Mit der Ausleihe akzeptiere ich die Nutzungsbedingungen. 


